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Öffentliche Anhörung des Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen und Jugend des 
Deutschen Bundestages zum Kinder- und Jugendstärkungsgesetz – KJSG  
(BT-Drs. 18/12330) und zum Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen „Stark ins  
eigene Leben – Wirksame Hilfen für junge Menschen (BT-Drs. 18/12374) 
 
 
Sehr geehrter Herr Lehrieder, 
 
haben Sie vielen Dank für Gelegenheit, vorab eine schriftliche Stellungnahme zur Öffentlichen 
Anhörung zum Kinder- und Jugendstärkungsgesetz und zum Antrag der Fraktion Bündnis 90/ 
Die Grünen „Stark ins eigene Leben – Wirksame Hilfen für junge Menschen“ abzugeben.  
 
Gesetzentwurf der Bundesregierung 
Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen  
(Kinder- und Jugendstärkungsgesetz – KJSG) 
BT-Drs. 18/12330 
 
Vorbemerkung 
 
Als Vorbemerkung möchten wir darauf hinweisen, dass das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz 
(KJSG) an vielen Stellen Leistungsausweitungen und bürokratischen Mehraufwand für die 
Kommunen als Träger der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe, wie auch als Träger von Ein-
richtungen vorsieht, die nicht oder nicht korrekt in ihren finanziellen Auswirkungen benannt 
worden sind. Wir erwarten volle Kostentransparenz hinsichtlich der Folgen des KJSG und einen 
vollständigen Ausgleich der finanziellen Mehrbelastungen für die Kommunen. Die Ausgaben für 
die Kommunen für die Kinder- und Jugendhilfe steigen ohnehin jährlich stark an, so dass die mit 
dem KJSG verbundenen erheblichen Mehrbelastungen von den Kommunen nicht getragen wer-
den können. Die konkret erwarteten Mehrbelastungen werden in unserer Stellungnahme bei den 
jeweiligen Kommentaren zu den Einzelvorschriften erwähnt. 
 

verseifferma
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Das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz bleibt in wesentlichen Teilen hinter der ursprünglich 
angedachten umfassenden Reform des SGB VIII zurück und widerspricht in wesentlichen Teilen 
den Aussagen im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD für die 18. Legislaturperiode, 
wonach die Kinder- und Jugendhilfe zu einem inklusiven, effizienten und dauerhaft tragfähigen 
und belastbaren Hilfesystem weiterentwickelt werden soll. Der nun vorgelegte Gesetzentwurf 
erhält weitgehend die bestehende Struktur des SGB VIII. Es ist zu begrüßen, dass weitreichende 
Veränderungen, wie z.B. die Umsetzung der Inklusiven Lösung SGB VIII zum jetzigen Zeit-
punkt nicht vorgenommen werden. In den letzten Jahren hat die von Bund, Ländern und Kom-
munen geführte Diskussion immer wieder gezeigt, dass offene Fragen in personeller, organisato-
rischer und finanzieller Sicht nicht beantwortet werden konnten. Die kommunalen Spitzenver-
bände erwarten, dass mit der Gesetzesreform keine Leistungsausweitungen und kein unverhält-
nismäßiger Verwaltungsaufwand entstehen.  
 
Allerdings kritisieren wir ausdrücklich, dass die in den letzten Jahren intensiv diskutierten Re-
formansätze zur Weiterentwicklung der Steuerung der Hilfen zur Erziehung nun weitestgehend 
nicht mehr im Gesetzentwurf enthalten sind. Damit wird ein wichtiger Reformansatz, der in der 
bisherigen Diskussion von Bund, Ländern und Kommunen gemeinsam getragen wurde, nicht 
mehr weiter verfolgt. Die Ergänzung der individuellen Hilfen durch sozialräumlich orientierte 
Gruppenangebote stellt insbesondere in Gebieten mit hoher Hilfequote eine sinnvolle Ergänzung 
der Angebotsstruktur dar. Allerdings muss auch die Finanzierung der Angebote durch eine sinn-
volle Kombination von individuellen Hilfen, Gruppenangeboten, bzw. sozialräumlich orientier-
ten Angeboten und den Regelangeboten der Kinder- und Jugendhilfe ermöglicht werden. 
 
Wir weisen nochmals darauf hin, dass es auch der Wunsch der Jugend- und Familienminister-
konferenz der Länder war, zu prüfen, welche organisatorischen, finanziellen und rechtlichen 
Handlungserfordernisse zur Weiterentwicklung der Steuerung der Hilfen zur Erziehung beste-
hen. Im Juni 2013 wurde deshalb die Arbeitsgemeinschaft der Obersten Landesjugend- und Fa-
milienbehörden (AGJF) mit dieser Prüfung beauftragt. Als Anknüpfungspunkte wurden folgende 
Aspekte vorgeschlagen: 
 
− Verbesserung der Steuerungsprozesse  
− Stärkung der Prävention 
− Ausgestaltung sozialräumlicher Ansätze sowie Überprüfung ihrer rechtlichen, organisatori-

schen und finanziellen Voraussetzungen 
− Verbessertes Zusammenwirken von Leistungen nach dem SGB VIII mit Leistungen nach 

anderen Sozialgesetzbüchern sowie von Angeboten der Schulen 
 
Die AGJF hat bei ihrer Prüfung auch ein Rechtsgutachten des Deutschen Instituts für Jugendhilfe 
und Familienrecht (DIJuF) und die Ergebnisse zweier Anhörungen von Experten/Expertinnen 
der Wissenschaft, der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege und der kommunalen Spit-
zenverbände in die Erstellung ihres Abschlussberichtes einbezogen. Auf dieser Grundlage hat 
die JFMK die rechtliche Absicherung der Weiterentwicklung der Steuerung der Hilfen zur Er-
ziehung gegenüber dem Bund empfohlen.  
 
Zu den Regelungen im KJSG im Einzelnen: 
 
§ 1 SGB VIII-E 
 
Die Inklusion von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen wird etwas stärker im 
SGB VIII verankert, ohne die bisherige Systematik aufzuheben. Darüber hinaus erfolgt eine 
weitgehende Gleichstellung von Kindern und Jugendlichen mit unterschiedlichen Behinderungen 
(körperlich, geistig oder seelisch) durch Verweis auf die einschlägigen Vorschriften im SGB IX, 
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jedoch bei Beibehaltung der unterschiedlichen Zuständigkeiten (vgl. §§ 10 Abs. 4, 35 a 
SGB VIII-E). Die Gleichstellung aller jungen Menschen mit Behinderung durch Verweis auf die 
einschlägigen Vorschriften des SGB IX sowohl bezüglich des leistungsberechtigten Personen-
kreises als auch bezüglich der Leistungsarten wird begrüßt. Wir haben uns für den Fall, dass eine 
Zusammenführung der Leistungen für Kinder und Jugendliche mit Behinderung in einem Leis-
tungsgesetz aufgrund der unklaren Rahmenbedingungen nicht möglich ist, für eine Harmonisie-
rung der Schnittstellen ausgesprochen. Dies scheint nun zu erfolgen. Durch die erfolgten Anpas-
sungen dürfte der Übergang von einem Hilfesystem in ein anderes erleichtert werden. Ein geziel-
ter Übergang in andere Leistungssysteme nach der Jugendhilfe (§ 36 b SGB VIII-E) ist grund-
sätzlich zu begrüßen, auch wenn die Einzelheiten (z.B. Einbezug von anderen Sozialleistungs- 
und Rehabilitationsträgern in die Hilfeplanung) derzeit noch unklar sind.  
 
Wir weisen jedoch an dieser Stelle auch ausdrücklich darauf hin, dass die Erweiterung der Leit-
norm in § 1 SGB VIII-E um das Recht des jungen Menschen auf Teilhabe am Leben, um die 
Aufträge der Jugendhilfe für die Verwirklichung der Inklusion sowie für die Ermöglichung om-
budsschaftlicher Beratung und Begleitung von jungen Menschen und Familien einen Ausbau der 
Leistungen der Jugendhilfe und damit Mehrkosten im Personal- und Sachhaushalt der Kommu-
nen zur Folge haben wird. Diese Mehrkosten sind im Gesetzentwurf nicht ausreichend berück-
sichtigt, die Finanzierung ist damit nicht geklärt. Die Neuregelung in § 1 Abs. 4 Nr. 5 SGB VIII-
E wird insoweit als überflüssig angesehen, da die in § 9a SGB VIII-E vorgesehene Möglichkeit 
zur Schaffung von Ombudsstellen ausreichend ist.  
 
§ 8 SGB VIII-E 
 
Die Stärkung des eigenen Beratungsanspruchs von Kindern und Jugendlichen durch die vorge-
schlagene Streichung der dafür bisher notwendigen "Not- und Konfliktlage" wird begrüßt. Auch 
hiermit wird jedoch ein Mehraufwand bei den Jugendämtern einhergehen.  
 
§ 8 a SGB VIII-E 
 
Wir nehmen die Ergänzung in § 8 a Abs. 1 Nr. 3 SGB VIII-E, mit der eine Basis für eine gedeih-
liche Kooperation im Kinderschutz zwischen dem öffentlichen Jugendhilfeträger und den Be-
rufsgeheimnisträgern des § 4 Abs. 3 des Gesetzes zur Kooperation und Information im Kinder-
schutz (KKG) eröffnet wird, zur Kenntnis. Wir weisen allerdings darauf hin, dass laut Gesetzes-
begründung damit lediglich eine Möglichkeit geschaffen werden soll, die Berufsgeheimnisträger 
in das Verfahren der anschließenden Gefährdungseinschätzung einzubeziehen. Der Gesetzeswor-
tlaut lässt allerdings darauf schließen, dass das Jugendamt die Berufsgeheimnisträger, wenn sie 
eine Kindeswohlgefährdung gemeldet haben, grundsätzlich beteiligen muss. Durch die Ein-
schränkung "sofern dies nach fachlicher Einschätzung erforderlich ist" eröffnet keinen Ermes-
sensspielraum sondern einen Beurteilungsspielraum. Dies dürfte dazu führen, dass in der Praxis 
zukünftig aus internen Dokumentationsgründen immer eine gesonderte Begründung in den Fäl-
len erfolgen muss, in denen der o.g. Melder nicht in die anschließende Gefährdungseinschätzung 
einbezogen wird. Dieser dadurch entstehende Mehraufwand wäre unverhältnismäßig. Wir bitten 
also um eine Klarstellung im Gesetzeswortlaut, die ausdrückt, dass hier lediglich eine Möglich-
keit geschaffen werden soll.  
 
§ 9 a SGB VIII-E 
 
Der im Gesetzentwurf neu vorgesehene § 9 a SGB VIII-E eröffnet dem Jugendhilfeträger die 
Möglichkeit, eine ombudsschaftliche Beratungsstelle zu errichten, an die sich junge Menschen 
und ihre Familien "zur allgemeinen Beratung und Vermittlung und Klärung von Konflikten" im 
Zusammenhang mit Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe wenden können. Die Vorschrift 
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knüpft an die in § 1 Abs. 1 Nr. 5 SGB VIII-E ebenfalls neu aufgenommene Zielsetzung an, un-
abhängige und fachlich nicht weisungsgebundene ombudsschaftliche Beratung zu ermöglichen. 
Es handelt sich um eine rein klarstellende Ausformulierung. Die Möglichkeit bestand auch be-
reits vorher, da die Einrichtung entsprechender Ombudsstellen nicht untersagt war. Dennoch 
wird die explizite gesetzliche Ausformulierung ggf. dazu beitragen, dass Ombudsstellen zukünf-
tig vermehrt eingerichtet werden. Dies wäre für die betroffenen jungen Menschen und deren Fa-
milien sicherlich positiv und wird daher begrüßt. Wir gehen davon aus, dass die Finanzierungs-
verantwortung durch die Länder ausgefüllt wird und nicht bei den Jugendämtern verbleibt. Die 
Aufgabe richtet sich ja an die öffentliche Jugendhilfe insgesamt. Wir schlagen zudem einen Zu-
satz „oder vergleichbare Strukturen“ vor, um Doppelstrukturen zu vermeiden.  
 
§ 13 Abs. 3 Satz 1 – GE 
 
Durch die Neuformulierung von § 13 Abs. 3 wird eine Einschränkung der Personengruppen der 
jungen Menschen, die in Jugendwohnheimen untergebracht werden können, vorgenommen. Dies 
wird als sehr problematisch angesehen, da die Aufnahme und Betreuung von jungen Menschen 
im Rahmen von Schul- und/oder Berufsausbildung mit erforderlicher auswärtiger Unterbringung 
nicht mehr möglich sein wird, wenn kein erhöhter sozialpädagogischer Förderbedarf gesehen 
wird. Diese Einschränkung ist nicht im Sinne der in der Gesetzesbegründung formulierten Stär-
kung des Jugendwohnens als Leistung der Jugendsozialarbeit.  
 
Wir setzen uns daher für eine Beibehaltung der bisherigen Formulierung des § 13 Abs. 3 Satz 1 
SGB VIII ein. Die Forderung des Bundesrates, in § 13 Abs. 3 Satz 1 nach den Wörtern „Angebot 
nach Abs. 2“ die Wörter „oder an einer schulischen oder beruflichen Bildungsmaßnahme oder 
bei der beruflichen Eingliederung“ einzufügen, wird ausdrücklich unterstützt. Diese Erweiterung 
des Jugendwohnens ist für die Praxis hilfreich und sinnvoll.  
 
§ 14 Abs. 2 SGB VIII-E 
 
Die Änderungen im § 14 Abs. 2 SGB VIII-E zum erzieherischen Kinder- und Jugendschutz wer-
den abgelehnt. Für die Träger öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe ist bei aller Wertschätzung 
der Stärkung der Medienkompetenz nicht erkennbar, wieso hier eine Konkretisierung erfolgen 
soll. Die Jugendämter würden beim erzieherischen Jugendschutz bundesweit auf die Vermittlung 
von Medienkompetenz festgelegt werden. Stattdessen sollte der vor Ort bestehende Unterstüt-
zungsbedarf für die Auswahl der Maßnahmen möglich sein. Dies gilt umso mehr, als die Ver-
mittlung von Medienkompetenz vor Ort grundsätzlich auch durch die Schule erfolgen kann.    
 
§ 22 SGB VIII-E 
 
Bei den Grundsätzen der Förderung in Kindertageseinrichtungen wird die Systematik verlassen, 
in dem zwei wesentliche Bildungsbereiche (Gesundheit und Sprache) in Abs. 3 Satz 2 herausge-
griffen werden, ohne dass die anderen Bildungsbereiche berücksichtigt werden. Der allgemeine 
Förderauftrag ist jedoch viel umfassender. Eine entsprechende qualitative Weiterentwicklung der 
Kindertageseinrichtungen insbesondere hinsichtlich der Sprachförderung wäre sehr wünschens-
wert, erfordert allerdings zusätzliche finanzielle Ressourcen. Bund und Länder haben in ihrem 
Zwischenbericht "Frühe Bildung weiterentwickeln und finanziell sichern" im Herbst 2016 er-
klärt, eine entsprechende qualitative Weiterentwicklung der Kindertagesbetreuung finanziell 
fördern zu wollen. Diese Absichtserklärungen müssen durch entsprechende Finanzierungszusa-
gen untermauert werden. Mit der Erweiterung um die Gesundheitsförderung und sprachliche 
Bildung werden verbindliche Standards festgeschrieben. Die Länder sind gefordert, diese Mehr-
kosten im Rahmen der landesrechtlichen Konnexitätsverpflichtungen auszugleichen.  
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§ 22 a Abs. 4 SGB VIII-E 
 
Die inklusive Betreuung in Kitas wird stärker als bisher festgeschrieben. Allerdings wird kein 
Bezug mehr auf die Träger der Sozialhilfe bzw. künftig Träger der Eingliederungshilfe genom-
men. Da aber gerade keine „inklusive Lösung“ mit der Reform angestrebt wird, sind diese zwin-
gend weiterhin zu beteiligen. 
 
§ 24 a SGB VIII-E 
 
Die Berichtspflicht der Bundesregierung dem Bundestag gegenüber (vgl. § 24 a SGB VIII-neu) 
ist eine Aufgabe aus dem Koalitionsvertrag. Daraus werden Aufwände bei dem Kommunen ent-
stehen, weil diese die Daten zuarbeiten müssen. Weiterhin ist hier der Bund auch in die Finanzie-
rungsverantwortung zu nehmen, wenn aus den jährlichen Berichten weitere qualitative Anforde-
rungen entstehen. 
 
§ 35 a SGB VIII-E 
 
Der bloße Verweis auf das SGB IX beinhaltet eine Übertragung von Antragsfristen etc. in das 
SGB VIII und kann daher nicht als bloße redaktionelle Ergänzung hingenommen werden. An 
dieser Stelle wird einmal mehr deutlich, dass die Bücher des Sozialgesetzbuches nach dem In-
krafttreten nicht mehr kompatibel sind und neue Schnittstellen erzeugt werden. Das Nebeneinan-
der von Gesamtplan und Hilfeplan wird trotz § 21 SGB IX in der Praxis bei Mehrfachbehinde-
rungen noch zu erheblichen Problemen führen. 
 
§ 36 Abs. 1 SGB VIII-E 
 
Die kommunalen Spitzenverbände plädieren dafür, die Hilfeplanung so zu belassen, wie sie der-
zeit vorgesehen ist. Die starren Vorgaben in den nachfolgenden Vorschriften der §§ 36 a, 36 b 
SGB VIII-E höhlen die kommunale Selbstverwaltungsfreiheit in erheblichem Maße aus. Sie lö-
sen zudem erheblichen Verwaltungsmehraufwand aus. 
 
§ 36 a SGB VIII-E 
 
§ 36 a SGB VIII-E zur Hilfeplanung bei stationären Leistungen wird komplett neu gestaltet und 
definiert sehr stark das fachliche Vorgehen bei der Hilfeplanung. Solche dezidierten Regelungen 
ausschließlich für die stationären Leistungen sind weder sinnvoll noch nötig. Sie bedeuten zu-
dem eine unnötig starke Einschränkung der kommunalen Selbstverwaltung im Hinblick auf die 
Entwicklung fachlicher Standards.  
 
Den Jugendämtern wird aufgegeben zu klären, ob durch Leistungen der Jugendhilfe die Entwick-
lungs-, Teilhabe oder Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie innerhalb eines vertretba-
ren Zeitraums soweit verbessert werden kann, dass die Herkunftsfamilie das Kind oder den Ju-
gendlichen wieder selbst erziehen, betreuen und fördern kann. Eine derartige Einschätzung stellt 
eine zu weitgehende Anforderung für die Jugendämter dar. Die Hintergründe für eine stationäre 
Unterbringung von Kindern und Jugendlichen sind vielfältig, die familiären Problemlagen sind 
oft so komplex, dass die zukünftige Entwicklung schwer abschätzbar ist. Die Jugendämter kön-
nen zu diesem frühen Zeitpunkt daher eine solche Entscheidung nicht treffen. 
 
In Abs. 2 Satz 3 sollte die Prüfung der Anrufung des Familiengerichts gestrichen werden. Die 
Anlässe für die Anrufung des Familiengerichts sind in den §§ 8 a und 42 SGB VIII ausreichend 
geregelt. Würde in der in Abs. 2 Satz 3 aufgeführten Fallkonstellation die Anrufung des Famili-
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engerichts erforderlich sein, so führen die Regelungen der § 8 a und 42 SGB VIII automatisch 
dazu. 
 
Zu Abs. 6 merken wir an, dass die vorgeschlagene Formulierung – vor allem die der Ausrichtung 
der Überprüfung "an einen auf die Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen vertretbaren Zeit-
raum" – Auslegungen in alle Richtungen ermöglicht. Die angestrebte Regelung definiert keinen 
verbindlichen Rahmen für nachvollziehbares Verwaltungshandeln und kindgerechte Hilfepla-
nung. Sie führt im Gegenteil zur Rechtsunsicherheit und einem erhöhten Klagerisiko.  
 
§ 36 b SGB VIII-E 
 
Die geplante Änderung stellt einen Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung dar und ist abzu-
lehnen.  
 
§ 37 SGB VIII-E 
 
Eine gesetzliche Verpflichtung zur Beratung, Unterstützung und Förderung von Zusammen-
schlüssen von Pflegepersonen ist abzulehnen. 
 
§ 37a SGB VIII-E 
 
Durch die Einführung des § 37a wird ein neuer konkreter Rechtsanspruch für Eltern, auch wenn 
sie nicht sorgeberechtigt sind, auf Beratung und Unterstützung, sowie Förderung der Beziehung 
zu ihrem Kind kreiert. Hiermit wären massive finanzielle Folgen für die öffentliche Jugendhilfe 
verbunden. Die Einführung der Regelung ist abzulehnen. Darüber hinaus bleibt die örtliche Zu-
ständigkeit für diese Hilfen unklar und dies würde erhebliche Klärungsbedarfe nach sich ziehen. 
 
§ 38 SGB VIII-E 
 
Die Neuregelung der Zulässigkeit von Auslandsmaßnahmen sowie die neu aufgenommenen 
Qualitätsanforderungen bezüglich der Gewährung von Auslandsmaßnahmen werden ausdrück-
lich begrüßt. Wir weisen allerdings darauf hin, dass dies zu einem erheblichen Prüfungsaufwand 
führen wird, der den Kommunen finanziell auszugleichen ist.  
 
§ 41 SGB VIII-E 
 
Es wird bezweifelt, dass § 41 Abs. 1 S. 3 SGB VIII-E mit seiner Formulierung tatsächlich zu der 
beabsichtigten Klarstellung laut Begründung führt. Der Terminus „erneute Gewährung“ wider-
spricht dem Institut der Fortsetzungshilfe. 
 
§ 45 bis § 47 SGB VIII-E 
 
Die Reform der Betriebserlaubnis und der damit zusammenhängenden Regelungen in §§ 45 bis 
47 SGB VIII-E werden von uns begrüßt. Allerdings sind damit erweiterte Prüfungsaufgaben und 
–rechte sowie erhöhte Personal- und Sachkosten bei den öffentlichen Trägern der Kinder- und 
Jugendhilfe zu erwarten. Eine abschließende Bewertung der Regelungen kann erst erfolgen, 
wenn die Finanzierung der zu erwartenden Mehrkosten geklärt ist. Dies ist im vorliegenden Ge-
setzentwurf nicht der Fall.  
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§ 48 b SGB VIII-E 
 
Nach § 48 b SGB VIII-E sind konkret Schutzkonzepte im Rahmen der offenen Kinder- und Ju-
gendarbeit sowie für ehrenamtlich tätige Personen erforderlich. Hinsichtlich des Aufwandes und 
der Bereitschaft dieses Personenkreises, weiterhin tätig zu werden, werden diese Schutzkonzepte 
kritisch beurteilt. Der immense bürokratische Aufwand steht in keinem Verhältnis zu dem mit 
dem Gesetzentwurf angestrebten Verbesserung des Kinderschutzes. Weiterhin ist anzumerken, 
dass den Meldepflichten eine Kontrollpflicht beim Jugendamt entspricht. Die notwendigen Per-
sonalkapazitäten sind aber bei den Kosten des Gesetzes nicht eingerechnet worden. Hinzu 
kommt, dass es sicher im Einzelfall schwer sein dürfte zu bestimmen, wann ein Angebot, das 
von Kindern und Jugendlichen genutzt wird, eine Einrichtung der offenen Jugendarbeit ist. Bis-
lang konnte man davon ausgehen, dass alle Träger, die Geld für offene Jugendarbeit beantragen 
und bekommen, diese auch leisten. Durch die vorgeschlagenen Formulierungen entstehen Un-
klarheiten, z.B. was dies für Vereine bedeutet, die keine Förderung durch das Jugendamt erhal-
ten. Wir bitten daher um die Streichung des § 48 b SGB VIII-E.  
 
§ 50 SGB VIII-E 
 
Nach der neuen Regelung muss das Jugendamt zukünftig bei jeder Mitwirkung im familienge-
richtlichen Verfahren dem Gericht einen Hilfeplan vorlegen. Die Notwendigkeit hierfür ist nicht 
ersichtlich. Auch die Gesetzesbegründung enthält zu dieser Neuregelung keine näheren Ausfüh-
rungen bzw. Begründungen. Da das Jugendamt gem. Abs. 1 in inhaltlich sehr unterschiedlichen 
Verfahren des Familiengerichts mitwirkt, wird diese Neuregelung sehr kritisch gesehen und ab-
gelehnt. Hierfür bringen wir ausdrücklich sowohl datenschutzrechtliche als auch finanzielle 
Gründe an.  
 
§ 52 SGB VIII-E 
 
Nach der in § 52 Abs. 2 SGB VIII-E vorgesehenen Neuregelung soll die Jugendgerichtshilfe 
künftig im Rahmen der gerichtlichen Mitwirkung nicht mehr nur prüfen, ob Leistungen der Ju-
gendhilfe in Betracht kommen, sondern darüber hinaus auch, ob Leistungen anderer Sozialleis-
tungs- und Rehabilitationsträger in Betracht kommen. Laut der Gesetzesbegründung "erscheint 
es im Interesse des Kindeswohls geboten, dass das Jugendamt hier als Clearingstelle" tätig wird. 
Diese Neuregelung wird sehr kritisch gesehen und bedeutet einen deutlich erweiterten Aufga-
benbereich der Jugendgerichtshilfe und erfordert mehr Personal mit entsprechenden Rechts-
kenntnissen der anderen Sozialleistungsbereiche.  
 
§ 72 a SGB VIII-E 
 
Es wird vorgeschlagen, den § 72 a Abs. 1 SGB VIII um die Vorschrift des § 184 j (Straftaten aus 
Gruppen) zu ergänzen. § 184 j war neben anderen Normen Gegenstand der Sexualstrafrechtsre-
form im Jahr 2016. Bei den erweiterten Führungszeugnissen müssen nunmehr „leichtere“ Bestra-
fungen (Verwarnungen, kurze Jugendstrafen, kurze Geldstrafen) auch eingetragen werden (§ 32 
Abs. 1 und 5 Bundeszentralregistergesetz). Straftaten aus Gruppen - § 184 j – wurde im § 72 a 
Abs. 1 SGB VIII dagegen nicht ergänzt. Diese Straftat besteht darin, dass eine Person Straftaten 
fördert, in dem er in der Gruppe wirkt, aus der heraus eine andere Person eine Vergewaltigung 
oder sexuelle Belästigung begeht. Sie unterstützt damit die kriminelle Tat der anderen Person, 
verstärkt sie oder macht sie überhaupt erst möglich, weil ohne die Unterstützung der Gruppe die 
Tat möglicherweise gar nicht begangen worden wäre. Wir vertreten die Auffassung, dass Perso-
nen, die nach § 184 j vorbestraft sind, keine Aufgaben der Betreuung und Erziehung von Min-
derjährigen übernehmen dürften. Deshalb sollte diese Vorstrafe ebenfalls im Führungszeugnis 
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aufgeführt sein. Das Schutzbedürfnis von Minderjährigen wiegt hier höher als das Recht des 
Täters auf Nichteintragung von Vorstrafen. 
 
Wir weisen auch darauf hin, dass nach § 72 a Abs. 4 Satz 2 SGB VIII die Träger der freien Ju-
gendhilfe sich von ihren neben- oder ehrenamtlichen Mitarbeitern ein Führungszeugnis nach 
§ 72 a Abs. 1 Satz 2 SGB VIII vorlegen lassen müssen. Daneben ist auch ein erweitertes Füh-
rungszeugnis nach § 30 BZRG notwendig. Diese widersprüchliche Regelung könnte bei dieser 
Gelegenheit korrigiert werden.  
 
§ 76 b SGB VIII-E 
 
Hier sollte klargestellt werden, dass die Kosten für selbstbeschaffte Leistungen nur zu überneh-
men sind, wenn die Bekanntgabefrist des Leistungsberechtigten an den Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe vor der Selbstbeschaffung in der Regel mindestens zwei Wochen beträgt, die selbst-
beschaffte Leistung dem passenden Hilfebedarf entspricht und die Kosten der selbstbeschafften 
Leistung angemessen sind.  
 
§ 78 f SGB VIII-E 
 
In § 78 f SGB VIII-E ist für die Länder die Möglichkeit eröffnet, Landesrahmenvereinbarungen 
mit den kommunalen Spitzenverbänden und den Leistungserbringern zur Finanzierung von 
Maßnahmen und Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer abzuschließen und daran 
die Kostenerstattung bei der Gewährung von Jugendhilfe an diese Jugendlichen zu knüpfen. Wir 
fordern eine Streichung dieser Regelung. Es muss den Jugendämtern vor Ort unbenommen sein, 
die verfügbaren und passgenauen Unterbringungsformen auszusuchen. Die Kostenerstattung 
durch die Länder muss vollumfänglich sichergestellt sein. 
 
§ 94 SGB VIII-E 
 
Die klarstellenden Regelungen des § 94 Abs. 3 SGB VIII-E hinsichtlich des Umfangs der Kos-
tenbeiträge bei stationären und teilstationären Leistungen werden begrüßt und schaffen Rechts-
klarheit in den Fällen, in denen Kinder bzw. Jugendliche selbst das Kindergeld beziehen. Nach 
der bisherigen Rechtslage gibt es aufgrund der Ermessensregelung des Abs. 6 einen erheblichen 
Verwaltungsaufwand. Zukünftig müssen junge Menschen in stationären Leistungen nicht mehr 
75 %, sondern grundsätzlich nur noch 50 % ihres Einkommens als Kostenbeitrag einsetzen. Zu-
dem bleiben bestimmte Einkommen zukünftig unberücksichtigt, z.B. Einkommen aus Schüler-
jobs in bestimmter Höhe. Diese Regelungen werden ebenfalls begrüßt. Die dadurch entstehenden 
positiven Effekte bei den Kindern und Jugendlichen überwiegen die gleichzeitig entstehenden 
Einnahmeverluste auf kommunaler Seite deutlich.  
 
§ 99 SGB VIII-E 
 
Die Änderung der Erhebungsmerkmale in der vorgeschlagenen Form sehen wir kritisch. Es ist 
für uns nicht klar abzuleiten, wie die Merkmale "Migrationshintergrund" und "Deutsch als in der 
Familie vorrangig gesprochene Sprache" definiert und valide erhoben werden können. Auch die 
inhaltliche Ausrichtung der gewünschten Auswertung ist unklar. Zuschreibungen und Vermu-
tungen sollten allerdings in einer Bundesstatistik nicht Grundlage der Erhebungen sein.  
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Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz 
 
§ 4 KKG 
 
Die Änderung verstärkt die Offenbarungsrechte der Berufsgeheimnisträger gegenüber dem Ju-
gendamt in Fällen, in denen gewichtige Anhaltspunkte für eine Kinderwohlgefährdung bekannt 
sind. Dies ist sinnvoll. Auch die Einführung eines Absatzes 4 mit der vorgeschlagenen Auswei-
tung des § 4 KKG auf die dem Sozialgeheimnis nach SGB I unterliegenden Personen ist sinn-
voll. 
 
§ 5 KKG 
 
Auch die Einführung einer Regelung zur Kooperation der Strafverfolgungsbehörden mit dem 
Jugendamt halten wir grundsätzlich für sinnvoll. Allerdings sind diese Befugnisse zur Mitteilung 
in Strafsachen für Gerichte und Staatsanwaltschaften bereits in der Anordnung über die Mittei-
lung in Strafsachen (Bundesjustizministerium 2015, hier vor allem Nr. 27 und 35) geregelt. Dar-
über hinaus gibt es entsprechende landesrechtliche Regelungen. Es wird vorgeschlagen, einen 
entsprechenden Verweis auf bereits geltende Bundes- oder Landesregelungen und eine entspre-
chende Über- bzw. Unterordnung einzufügen.  
 
§§ 1 und 20 SGB V-E 
 
In diesem Bereich hätten wir uns eine deutlichere Verpflichtung der Krankenkassen zur Förde-
rung von Präventionsmaßnahmen, die in der Schnittmenge zur Jugendhilfe geleistet werden, wie 
beispielsweise Familienhebammen, gewünscht.  
 
Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
Stark ins eigene Leben – Wirksame Hilfen für junge Menschen 
(BT-Drs. 18/12374) 
 
Mit dem o.g. Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen sollen die Aufgaben der Kinder- und 
Jugendhilfe noch erheblich weiter gefasst werden als im KJSG. Die Festschreibung der Hilfen 
gem. § 41 SGB VIII bis zum Ende des 23. Lebensjahr als uneingeschränkten subjektiven 
Rechtsanspruch sowie die Verankerung eines Erstantrags- und Rückkehrrechts zu den Hilfen zur 
Erziehung würde eine ganz erhebliche Leistungsausweitung der Kinder- und Jugendhilfe darstel-
len, die mit erheblichen zusätzlichen finanziellen Aufwänden für die Kommunen verbunden wä-
ren. Auch an anderen Stellen werden zusätzliche Aufgaben für die Kinder- und Jugendhilfe vor-
geschlagen, z.B. bei der Kooperation mit anderen Sozialleistungs- und Rehabilitationsträgern. 
Die vorgeschlagene Abschaffung des Vorrangs von Leistungen nach SGB II und SGB III für 
erwerbsfähige Jugendliche, die in Ausbildung und Beruf vermittelt werden sollen, würde zwin-
gend zu einer Ausweitung der Leistungen der Jugendberufshilfe im SGB VIII führen, die von 
den Kommunen finanziert werden müsste.  
 
Im Antrag wird aufgeführt, dass „Verschiebebahnhöfe zwischen den verschiedenen Leistungs-
systemen“ durch ein einseitiges Mehr an Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe abgeschafft 
werden solle. Diese Strategie lehnen wir ab. Vielmehr sollten ineinandergreifende Schnittstellen 
zwischen den relevanten Leistungssystemen geschaffen werden, die mit Verpflichtungen auch 
für andere Leistungsträger verbunden sind. Einseitige Kooperationsverpflichtungen der Kinder- 
und Jugendhilfe und Leistungsausweitungen in diesem System sind nicht geeignet, um Über-
gangs- und Schnittstellenprobleme zwischen Leistungssystemen zu beheben.  
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Eine Ausweitung der Hilfen zur Erziehung für junge Volljährige ist nicht erforderlich. Bereits 
jetzt ist es möglich, die notwendigen Hilfen über das 21. Lebensjahr hinaus bis hin zum 27. Le-
bensjahr zu gewähren. Die Entscheidung darüber wird im Rahmen der Hilfeplanung getroffen 
und basiert auf einer sozialpädagogischen Diagnostik.  
 
Wir unterstützen die Forderung nach einer Schaffung von Kooperationsverpflichtungen in den 
Landesschulgesetzen der Bundesländer und einer finanziellen Besserstellung der Kommunen 
und der Länder u.a. zur Aufstockung der Schulsozialarbeit. Darüber hinaus unterstützen wir die 
Forderung nach einer besseren finanziellen Ausstattung der Kommunen, um die ständig steigen-
den Anforderungen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe und der Schulen bewältigen zu kön-
nen und den Kindern und Jugendlichen gute Rahmenbedingungen für das Aufwachsen in 
Deutschland bieten zu können. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
In Vertretung 
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